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20. Gesetz: Wiener Krankenanstaltengeseu; Änderung, 
21. GcsctZ: Wiener SozialhilfegcsetZ (l, SozialhilfegesetznoveUe}; Änderung. 

20. 

Gesetz vom 5. März 1980 bctttffend Ände
rung des Wiener Knnkenaostaltcngesetzcs 

Der Wiener Landtag hat in Ausführung der 
grundsatzgesettlichen Bestimmungen des Kranken
anstaltengesetzes, BGBI. Nr. 1/1957, in der Fas
sung des Bundesgesetzes BGBI. Nr. 106/1979, 
beschlossen: 

Das Wiener Krankenanstaltengesetz, LGBI. für 
Wien Nr. 1/1958, in der Fassung der Gesetze 
LGBl. für Wien Nr. 13/1958, 14/1965, 25/1966, 
28/1967, 57/1974, 32/1977, 19/1979 und 8/1980, 
wird wie folgt gelindert: 

1. S 3 Abs. 5 hat zu lauten: 

„(5) Die Errichtung einer Krankenanstalt durch 
einen Krankenversicherungsträger bedarf nur bei 
Ambulatorien der Im Absf 2 vorgesehenen Bev{illi
gung. Die beabsichtigte Errichtung einer allgemei
nen Krankenanstalt durch einen Sozialversiche
rungsträ.ger lst der Landesregierung anzuzeigen. H 

2. Nach S 3 ist folgender§ 3 a einzufügen: 

„§ 3 a ( 1) Die Bewilligung zur Errichtung eines 
Ambulatoriums durch einen Krankenversicherungs
träger ist in Abweichung von § 3 Abs. 2 lit. a zu 
ertellen, wenn ein Einvernehmen zwischen dem 
Krankenversicherungsträger und der zustlindigen 
öffentlich-rechtlichen Interessenvertretung der 
Ärzte bzw. Dentisten oder zwischen dem Haupt
verband der österreichischen Sozialversicherungs
trliger und der Österreichischen Ärztekammer bzw. 
der Österreichischen Dentistenkammer vorliegt 
(§ 339 ASVG). Liegt kein Einvernehmen vor, ist die 
Bewilligung zur Errichtung zu erteilen, wenn der 
Bedarf durch die Landesregierung festgestellt ist. 

(2) Im behördlichen Verfahren wegen Bewilli
gung zur Errichtung oder zum Betrieb von Ambu
latorien eines Krankenversicherungsträgers haben 
die öffentlich-rechtlichen Interessenvertretungen 
der Ärzte und bei Zahnambulatorien auch die der 
Dentisten Parteistellung im Sinne des § 8 A VG 
1950, wenn 

a) über das Vorhaben des Krankenversiche
rungsträgers kein Einvernehmen im Sinne des 
§ 339 ASVG zustande gekommen ist, 

b) der Antrag des Krankenversicherungstrligers 
nicht mit einem nach § 339 ASVG erzielten 
Einvernehmen übereinstimmt oder 

c) die Entscheidung der Behörde Uber den 
Inhalt des nach § 339 ASVG erzielten Einver
nehmens hinausgeht. u 

Im übrigen haben die berührten gesetzlichen 
beruflichen Interessenvertretungen die Srellung 
eines Beteiligten. 

3. Dem § 5 ist folgender Abs. 4 anzufügen: 

„(4) Fi!r die Erweiterung von Ambulatorien eines 
Krankenversicherungstrligers ist der § 3 a sinnge
mäß anzuwenden." 

4. Der bisherige Text des § 6 ist als Abs. 1 zu 
bezeichnen. 

5. Dem § b wird folgender Abs. 2 an gefugt: 

„(2) Für den Erwerb von Ambulatorien durch 
einen Krankenversicherungstrliger ist der § 3 a 
sinngemäß anz.uwenden.u 

6. Nach§ 10 a ist folgender§ 10 b einzufügen: 

„T echnischer Sicberbeit.sdienst 

S 10 b. (1) Der Rechtsträger der Krankenanstalt 
hat eine fachlich geeignete Person zur Wahrneh
mung der technischen Sicherheit und des einwand
freien Funktionierens der in der Krankenanstalt 
verwendeten medizinisch-technischen Geräte und 
technischen Einrichtungen zu bestellen (Techni
scher Sicherheitsbeauftragter). Die Bestellung, wel
che auch für mehrere Krankenanstalten erfolgen 
kann) ist der Landesregierung anzuzeigen. 

(2) Der Technische Sicherheitsbeauftragte hat 
die medizinisch-technischen Geräte und die techni
schen Einrichtungen der Krankenanstalt zum 
Schutze der in Behandlung stehenden Personen 
regelmäßig zu überprüfen bzw. für solche Überprü
fungen zu sorgen. Er hat ferner für die Beseitigung 
von Gefahren, die sich aus festgestellten Mängeln 
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